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                      Zweibahniger Ausbau der B 10 von Neu-Ulm (St 2021) bis AS Nersingen (A7) 1 Darstellung des Vorhabens 1.1   Planerische Beschreibung Die Bundesstraße 10 ist im südöstlichen Verkehrsraum des Oberzentrums Ulm/Neu-Ulm eine verkehrswichtige Querverbindung zwischen der BAB 7 und den autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraßen 28 und 30. Nach § 1 Abs. 1 und 2 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) sind Bun- desstraßen des Fernverkehrs (Bundesstraßen) öffentliche Straßen, die ein zusammenhängen- des Verkehrsnetz bilden und einem weiträumigen Verkehr dienen oder zu dienen bestimmt sind. Aufgrund der überregionalen Verbindungsfunktion und der Kategorisierung als anbaufreie, einbahnige Straße außerhalb eines bebauten Gebietes ist die B 10 der Straßenkategorie LS II nach Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN) zuzuordnen. Dazu zählen auch kurze zwei- bahnige Abschnitte im Zuge ansonsten einbahniger Straßen. Der Teilabschnitt der B 10 zwischen der AS Neu-Ulm Mitte im Zuge der B 10/ B 28 und der AS Nersingen im Zuge der A 7 ist für den überregional ausgerichteten Durchgangsverkehr auf der B 30 sowie für den regionalen Ziel- und Quellverkehr des Ballungsraumes Ulm / Neu-Ulm die direkte Verbindung zur A 7 Richtung Norden und zur A 8 Richtung Osten. Wegen der zu erwartenden weiteren Verkehrszunahme in Folge der allgemeinen Verkehrsent- wicklung, aber auch der wachsenden Siedlungsentwicklung der Universitätsstädte Ulm / Neu- Ulm, sind daher Maßnahmen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der B 10 in ihrem bestehen- den Verlauf notwendig. Der vorliegende Entwurf beinhaltet den zweibahnigen Ausbau der Bundesstraße B 10 von Neu- Ulm (St 2021) bis zur Anschlussstelle Nersingen (A 7) im Landkreis Neu-Ulm. Der zweibahnige Ausbau des Teilabschnittes dieser regional und überregional bedeutsamen Fernstraße ist im derzeit gültigen Bedarfsplan 2004 für Bundesstraßen als vordringlicher Bedarf mit einer Länge von 6 km eingestellt. Die Maßnahme ist auch im Entwurf der aktuellen Fort- schreibung des Bedarfsplans im vordringlichen Bedarf enthalten. Die Baumaßnahme liegt im Zuge der Bundesstraße 10 von Stuttgart über Ulm nach Augsburg zwischen Neu-Ulm/Breitenhof und der Anschlussstelle Nersingen der Bundesautobahn A 7 Ab- schnittsnummer 200_1,140 und Abschnittsnummer 260_0,630. Die B 10 stellt eine überregional bedeutende Verbindungsachse von der B 30/ B 28 bei Ulm / Neu-Ulm zur BAB A 7 AS Nersin- 6

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Zweibahniger Ausbau der B 10 von Neu-Ulm (St 2021) bis AS Nersingen (A7) gen dar und erfüllt eine wichtige Funktion als Autobahnzubringer für den Ballungsraum Ulm/Neu-Ulm. Des Weiteren wird die Bedeutung der Verbindungsfunktion der B 10 zwischen der grenzüberschreitenden B 30/ B 28 und der A 7 AS Nersingen durch den höhenfreien Aus- bau der B 10 im Zug der im Kreuzungsbereich Reuttierstraße/Europastraße in Neu-Ulm weiter zunehmen. Die bauliche Durchführung der Maßnahme ist in Abhängigkeit vom Verlauf des Planfeststel- lungsverfahrens und vorbehaltlich der Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Haushaltsjah- re 2016-2018 2018-2020 vorgesehen. Der Ausbau der B 10 im betreffenden Teilabschnitt führt zu Veränderungen im klassifizierten Straßennetz. Mit der Planfeststellung für die vorliegende Baumaßnahme werden gleichzeitig folgende Widmungen, Umstufungen und Einziehungen nach § 6 bis § 8 FStrG wirksam: Die zukünftige Straßennetzgestaltung ändert sich im Anschlussbereich der St 2021. Der An- schluss der St 2021 an die B 10 wird um rund 600 m in Richtung Osten verlegt sowie höhenfrei in Form eines halben Kleeblattes ausgeführt. Für diesen höhenfreien Anschluss der St 2021 entfällt der bestehende Anschluss der St 2021 an die B 10, die bestehende St 2021 wird vom jetzigen Kreuzungspunkt der B 10 bis zum neuen Anschluss an die neue St 2021 zur Gemein- destraße abgestuft und endet am westlichen Ende der Breitenhofstraße nach der letzten Zu- fahrt mit einer Wendemöglichkeit. Der zweibahnige Ausbau bedingt eine Widmung zur Kraftfahrstraße im Bereich der freien Stre- cke. Die Kraftfahrstraße beginnt in Fahrtrichtung Neu-Ulm – Nersingen nach der Überführung der St 2021 und führt bis zum Ende der Ausbaustrecke. Um die Anbindung für langsamere Fahrzeuge, die baubedingt nur Geschwindigkeiten von weniger als 60 km/h erreichen, zu si- chern, wird das untergeordnete Straßennetz entsprechend ausgebaut. Der bestehende öffentli- che Feld- und Waldweg bzw. Radweg (Bau-km 5+255 bis 5+500) südlich der B 10 von Bau-km 5+060 bis 5+790 wird zur Gemeindeverbindungsstraße zum öffentlichen Feld- und Waldweg mit einer befestigten Fahrbahnbreite von 4,75 m mit 2 x 1,0 m 3,50 m mit 2x 0,75 m Bankett aus- gebaut. Somit ergibt sich für nicht zulässige Fahrzeuge auf Kraftfahrstraßen eine Abfahrtmög- lichkeit ab Bau-km 5+790 über den erweiterten öffentlichen Feld- und Waldweg, weiter über die Buchbergstraße nach Steinheim, von dort über Finningen und über die Breitenhofstraße zurück- führend auf die B 10 nach Neu-Ulm. Die Ableitung ergibt sich für beide Fahrtrichtungen. Für landwirtschaftliche Fahrzeuge, die die Kraftfahrstraße nicht benützen dürfen, steht eine erwei- terte landwirtschaftliche Wegeführung zur Verfügung. 7

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Zweibahniger Ausbau der B 10 von Neu-Ulm (St 2021) bis AS Nersingen (A7) 1.2    Straßenbauliche Beschreibung Die Länge der Baustrecke der B 10 beträgt 5,509 km. Die Baulängen der Anschlüsse an das weitere Straßennetz betragen insgesamt rund 5,5 km. Aus den Überlegungen zum Ausbau der bestehenden Fahrbahn, die soweit als möglich in ihrem jetzigen Zustand erhalten werden soll und um eine 4+0-Führung für zukünftige Betriebsmaßnahmen zu ermöglichen, hat sich als Ausbauquerschnitt für den zweibahnigen Ausbau der RQ 31 gemäß der Richtlinie für die Anla- ge von Autobahnen von 2008 (RAA 2008) ergeben. Des Weiteren ist dieser Regelquerschnitt aufgrund der prognostizierten täglichen Verkehrsstärke (DTV) von rund 36.000 Kfz/24h gemäß RAA anzuwenden. Die vorhandene Fahrbahn der B 10 mit 8,00 m Breite wird zu einer Fahrbahn mit 9 m erweitert sowie um einen Standstreifen mit 3,0 m ergänzt. Das Bankett ist mit 1,5 m bemessen. Die zu- sätzliche neu anzubauende Fahrbahn mit den gleichen Maßen wird durch einen 4,0 m breiten Mittelstreifen abgetrennt. Die Ausbauquerschnitte der St 2021 und St 2023 werden entspre- chend einem RQ 11 gem. RAL Ausgabe 2012 ausgeführt. Bei den gemeinsam geführten Ein- und Ausfahrrampen von der A 7 zur B 10 sowie von der B 10 zur St 2021 bzw. St 2023 ist der Querschnitt Q 4 mit einer befestigten Fahrbahnbreite von 8,0 m gemäß RAA Ausgabe 2008 vorgesehen. Die Kosten der Baumaßnahme betragen einschl. Grunderwerb gemäß dem Vorentwurf und der Kostenfortschreibung 27,090 Mio. €. Kostenträger für die Baumaßnahme ist die Bundesrepublik Deutschland. Für die Verlegung der St 2021 ist der Freistaat Bayern an den Baukosten beteiligt. Die Kostenteilung der Baukosten erfolgt gemäß Straßenkreuzungsrichtlinie (StrKr) im Verhältnis der Fahrbahnbreiten der Straßenäste, die sich an die Kreuzung anschließen. Künftig wird die B 10 im Ausbaubereich zweibahnig geführt und alle Einmündungen bzw. Kreu- zungen werden zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und Gewährleistung eines durchgängigen Verkehrsflusses höhenfrei ausgeführt. Die bestehende höhengleiche Einmündung der St 2021 an die B 10 ist derzeit lichtsignalgeregelt. Dieser Anschluss der St 2021 an die B 10 entfällt und wird durch eine Verlegung um rund 600 m in Richtung Osten in Form eines halben Kleeblatts mit einer Linksabbiegespur angebunden. Der Anschluss der St 2023 ist bereits höhenfrei, infol- ge der zusätzlichen Fahrbahn südlich der bestehenden B 10 ist die südliche Rampe entspre- chend anzupassen. Im Bestand ist die Kreuzung mit der A 7 als symmetrisches halbes Kleeblatt ausgeführt, wobei die Einmündungen der Auf- und Abfahrtsrampen auf der B 10 lichtsignalge- regelt sind. Im Zuge des Ausbaus soll der Kreuzungsbereich als volles Kleeblatt umgebaut wer- den, die bestehenden Lichtsignalanlagen werden rückgebaut. 8

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Zweibahniger Ausbau der B 10 von Neu-Ulm (St 2021) bis AS Nersingen (A7) 1.3    Streckengestaltung --- Entfällt --- 2 Begründung des Vorhabens 2.1    Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren Die B 10 im gegenständlichen Planungsabschnitt wurde als Entlastungsstraße für die Orte Bur- lafingen, Puhl, Offenhausen und Neu-Ulm am 23. Dezember 1992 dem Verkehr übergeben. Von anfänglich 12.051 Kfz/24h im Jahr 1993 hat der Verkehr bis zum Jahr 2005 auf 21.700 Kfz/24h zugenommen (Ergebnis der amtlichen Verkehrszählungen). Die in einer Machbarkeitsstudie im Jahr 2002 untersuchte direkte Verbindung der B 10 von Os- ten kommend ab der Einmündung St 2021 zur B 30/ B 28 durch Ludwigsfeld „Ludwigsfelder Spange“ wurde im Februar 2003 zugunsten eines höhenfreien Ausbaus der bestehenden B 10 im Stadtgebiet Neu-Ulm vom Stadtrat mit einer Mehrheit von 25:18 abgelehnt. Bei der seinerzei- tigen Fortschreibung des Bedarfsplans für Bundesstraßen wurde der Neubau der Verbindungs- spange zwischen der B 30 und der B 10 dem Wunsch der Stadt Neu-Ulm entsprechend in den „weiteren Bedarf“ zurückgestuft. Die Änderungen der höhengleichen Kreuzungen an der B 10 im Stadtgebiet von Neu-Ulm (Europastraße) müssen außerhalb des Bedarfsplans mit Kostenbe- teiligung der Stadt Neu-Ulm, die die Baulast für die die B 10 kreuzenden Straßen im Stadtgebiet Neu-Ulm trägt, finanziert werden. Die Höhenfreimachung der Kreuzung mit der St 2031 Memminger Straße wurde 2007 dem Ver- kehr übergeben. Anfang 2009 wurde mit dem Umbau der Kreuzung mit der B 28 begonnen. Der Umbau der Kreuzung B 10/ St 2029 (Reuttier-Str.) wurde im Juni 2014 beendet. Derzeit wird der Umbau der Kreuzung B 10 Europastraße/ Otto-Hahn-Straße geplant. Im Gegensatz zum Ausbau der Bundesstraße 10 im Innenstadtbereich von Neu-Ulm ist der nachträgliche Anbau der 2. Fahrbahn zwischen Breitenhof und der AS Nersingen der A 7 im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes (Bedarfsplan für Bundesfernstraßen) eingestellt. Die im Vorentwurf vorgelegte und genehmigte Planung beinhaltete den zweibahnigen Ausbau im Bereich zwischen Neu-Ulm und AS Nersingen A 7 mit durchwegs höhenfreien Kreuzungen. Der Vorentwurf wurde am 22.12.2011 von der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsmi- nisterium des Innern mit Gesehenvermerk des Bundes vom 16.12.2011 genehmigt. 9

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Zweibahniger Ausbau der B 10 von Neu-Ulm (St 2021) bis AS Nersingen (A7) Für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens wurde das Verkehrsgutachten aus dem Jahr 2008 fortgeschrieben. Darin wurde u.a. die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte unter- sucht sowie der Prognosehorizont bis zum Jahr 2030 erweitert. Neben dem Verkehrsgutachten wurden ebenfalls die Erhebungen zum Artenschutz aktualisiert. Die Untersuchungen wurden 2013 durchgeführt und deren Ergebnisse eingearbeitet. Die Stadt Nersingen plant im östlichen Bereich der Planfeststellung nördlich der B 10 ein Ge- werbegebiet auszuweisen. Dieses soll mittels Kreisverkehrsplatz an die B 10 angeschlossen werden. Das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans bzw. das Bebauungsplanver- fahren zur Ausweisung eines Gewerbegebietes sowie die Anhörung der Träger öffentlicher Be- lange wurden eingeleitet. Mit dem Bau des Gewerbegebietes bzw. Kreisverkehrsplatzes soll in 2014 begonnen werden. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens für den zweibahnigen Aus- bau der B 10 Neu-Ulm – AS Nersingen ist der geplante Kreisverkehrsplatz berücksichtigt und entsprechend in den Plänen dargestellt. 2.2    Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung Für das Vorhaben war eine Vorprüfung nach § 3 c UVPG durchzuführen. Die Regierung von Schwaben hat die vorgesehene Ausbaumaßnahme nach § 3 c Abs. 1 UVPG überschlägig ge- prüft und nach § 3 a Satz 1 UVPG festgestellt, dass unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG genannten Kriterien voraussichtlich keine nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht nicht. Das Ergebnis der Vorprüfung wurde im Amtsblatt der Regierung von Schwaben vom 10.02.2009 veröffentlicht. Für das Verfahren wurde im Jahr 2008/2009 eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durch- geführt. Die Regierung von Schwaben kam damals nach überschlägiger Prüfung der vorgese- henen Ausbaumaßnahme gemäß §3c Satz 1 UVPG zu dem Ergebnis, dass keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung bestehe. Zwischenzeitlich hat sich jedoch durch die Weiterentwicklung der Planung und die gefertigten Tekturen die Beurteilung dahingehend geändert, dass im Rahmen des Planfeststellungsverfah- rens eine Umweltverträglichkeitsprüfung stattzufinden hat, die im Rahmen der Tektur eingear- beitet wurde. Die zu den Umweltauswirkungen vorgelegten Unterlagen sind in der Unterlage 19.4 zusammengefasst. 2.3    Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan) --- Entfällt --- 10
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